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REG NO.: 2012/159092/07 Bank Details:  Branch Code: 261050 

Prof. Dr. Ferdinand C. Glück - Director                            FNB – First National Bank 
Account Name: BAV KONTOR PVT (PTY) LDT 

Account Number: 62 39 78 47 454 
Swift Code: FIRNZAJJ 

   

 

 

 

 

BAV Kontor PVT 

(PTY) LTD 

Waterfall Farm 

P.O.Box: 2143 
Grahamstown 6140 

e-mail: inifo@bav-kontor-pvt.co.za 
 

 

German Branch 

bAV-Kontor                                                                                                                                                                                       
Bergbornstr. 27 

76833 Frankweiler                                                                                                                                                                              

Phone: 49-6345-959898                                                                                                                                                                                                   

Fax.: 49-6345-959899                                                                                                                                                                                                    

e-mail: info@bav-kontor.com                                                                                                                                                    

 
 

Actuarial Mathematics 

 

Dipl.-Math. Ulrich Vierneisel 

Aktuar, IVS-geprüfter versiche-

rungsmathematischer Sachver- 
ständiger  

Öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für Versiche-
rungsmathematik in der bAV 

 

BAV KONTOR PVT (PTY) LTD - Waterfall Farm - Grahamstown 6140 

 

 

 

Rundbrief zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
 

  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz, das zum 01. Januar 2018 in Kraft tritt, bein-

haltet für das bestehende Versorgungswerk Ihres Hauses bereits unmittelbar umsetz-

bare Inhalte: 

 

1. Die Unverfallbarkeitsfrist nach § 1 b BetrAVG ist für Zusagen ab dem 

01.01.2018 auf drei Jahre, statt bisher 5 Jahre, herabgesetzt. Das Mindestal-

ter der Versorgungsanwärter wurde auf 21 Jahre, statt bisher 25, reduziert. 

Betroffen sind also Zusagen zur bAV, die ab dem 01.01.2018 erteilt werden. 

Zuvor erteilte Zusagen werden spätestens dann unverfallbar, wenn beim 

Ausscheiden die Zusage ab dem 01.01.2018 drei Jahre bestanden hat und der 

Versorgungsberechtigte älter als 21 Jahre ist. 

 

2. Neu ist die Zuteilung eines Arbeitgeberzuschusses aus den Ersparnissen der 

Lohnsteuer und Sozialabgaben in Höhe von 15 % des Entgeltumwand-

lungsbetrages. Im Falle des vollständigen Einbehaltes der Abgabenerspar-

nisse bei Entgeltumwandlung durch die Arbeitgeber müssen zukünftig 15 % 

des tatsächlichen Entgeltumwandlungsbetrages an den Arbeitnehmer/Ver-

sorgungsberechtigten entrichtet werden.  

 

Arbeitgeber, die bereits eine volle Zuweisung dieser Abgabenersparnisse an 

die Arbeitnehmer praktizieren sind daher von dieser Verpflichtung nicht be-

troffen. 
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Arbeitgeber, die Teilbeträge aus den Abgabenersparnissen an die Arbeitnehmer weiter-

reichen unterliegen der Prüfungs- und Anpassungspflicht, ob die praktizierte Durch-

reichung dem Wert von 15 % des Entgeltumwandlungsbetrages entspricht. In denjeni-

gen Fällen, bei denen die 15 % nicht erreicht werden, entsteht eine Anpassungspflicht. 

 

Übergangsfristen 

Bei neuen Versorgungsordnungen zur Entgeltumwandlung ist der Arbeitgeber ver-

pflichtet, die von ihm ersparten Arbeitgeberanteile pauschaliert - siehe zuvor - ab 2019 

an die durchführende Versorgungseinrichtung weiterzuleiten. 

Für bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen wird der Arbeitgeberzuschuss 

zeitversetzt ab dem 01.01.2022 eingeführt. 

 

3. Geringverdienergrenze: Die Einkommensgrenze für geförderte Geringverdiener be-

trägt nunmehr  2.200,00 Euro. 

 

4. Riester Förderung 

Arbeitnehmer, die mindestens 4 % des Jahreseinkommens in eine zertifizierte Riester- 

Rente anlegen, erhalten eine Riesterzulage von 175.00 Euro/Jahr, anstelle von bisher  

154,00 Eur/Jahr. 

 

5. Reine Beitragszusage (pay off end forget) 

Das neue Stärkungsgesetz eröffnet den Weg zur sogenannten reinen Beitragszusage. Da 

diese Einrichtung jedoch zuvor der Verständigung der verantwortlichen Tarifvertrags-

partner bedarf, gilt es zunächst abzuwarten, ob und wann hier eine tarifvertragliche Ei-

nigung erzielt werden kann. 

Nach einer tarifvertraglichen Verständigung können tarifvertragsabhängige Unterneh-

men darüber entscheiden, ob sie die neue Versorgungsform nutzen und innerbetrieblich 

einrichten wollen. 

Nicht tarifvertraglich gebundene Unternehmen können sich bei den Tarifvertragspart-

nern um eine Übernahme der reinen Beitragszusage, nach den dann geltenden Vorgaben 

der Tarifverträge, bemühen. Die Versagung der Beteiligung durch die Tarifvertrags-

partner gegenüber nicht tarifvertragsgebundenen Unternehmen ist nur aus sachlichen 

Gründen möglich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. Ferdinand C. Glück 
Rechtsanwalt 
 
bAV Kontor - bAV Sachverständige 
Rechtsanwälte - Aktuare 
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Auftrag zur Aktualisierung einer bestehenden Versorgungsordnung 

 

 

Hiermit wird das bAV Kontor zur Aktualisierung der bestehenden Versorgungsord-

nung, auf Grundlage des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, beauftragt. 

 

Angaben zur Behandlung von Abgabenersparnissen aus Entgeltumwandlung: 

 

Volle Weitergabe an Arbeitnehmer bereits eingerichtet und praktiziert        (    ) 

 

Teilweise Weitergabe an Arbeitnehmer bereits eingerichtet und praktiziert  (    ) 

- In Höhe von ……..% des Entgeltumwandlungsbetrages 

- In Höhe von Euro …..… /Arbeitnehmer und Monat 

- In Höhe von …….. % der Abgabenersparnis 

 

 

Kosten der Nachtragsbearbeitung:  250,00 Euro zzgl.  25,00 Euro Auslagen 

 

 

……………………………………….. 

Ort/Datum 

 

 

 

Firmenname in Blockbuchstaben………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Firmenstempel/Unterschrift 

 

 


